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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.07.1999

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §215 Abs1;

BAO §215 Abs2;

B-VG Art130 Abs2;

Rechtssatz

Die amtswegige Umbuchung nach § 215 Abs 1 BAO oder Überrechnung nach § 215 Abs 2 BAO auf andere

Abgabenkonten hat zur Tilgung fälliger Abgabenschuldigkeiten zu erfolgen, ohne dass der Behörde dabei ein

Ermessensspielraum eingeräumt wäre.

Schlagworte

Ermessen
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